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An das 
Präsidium des 

Parlament 
1017 Wien 

,10(SIU-/!/( Cll IrIfG 
H 0 M 0 5 E X U E L LEI N I TI:; ~ I V E W I t·,j I V 

Novaragasse 40, A- 1020 Wien 
"Zr (0222) 26 66 04 

Betr.: stellungnahme zur Novelle des Aufenthaltsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

In der Anlage übermitteln wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Ent
wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert 
wird, in 25 Exemplaren. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mag. Kurt Krickler 
Generalsekretär 

Mitgliedsorganisation der International Lesbian and Gay Association (lLGA), des Europeon Council of AIDS Service Organisations (EUROCASO), 
des International Lesbian Information Service (lUS) und der International Lesbian and Gay Youth Organisation (lGL YO) 

Bankverbindung.· CA-BV 23-57978/00 
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HOMOSEXUELLE INITIATIVE WIEN 
L es ben - und Sc h w u I e n verb a nd 0 s te rr eie h s, __________________ _ 

STELLUNGNAHME 

Novaragasse 40, A-I020 Wien 
1r (0222) 26 66 04 

der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Aufenthaltsgesetz geändert wird 

Im folgenden unsere Änderungsvorschläge, die wir anschließend auch 

begründen: 

§ 3 ist zu ändern auf: n§ 3. (1) Ehelichen und außerehelichen min

derjährigen Kindern, Ehegatten sowie LebensgefährtInnen verschie

denen oder gleichen Geschlechtes ... 

ist eine Bewilligung zu erteilen, ... ; 

(2) ist ersatzlos zu streichen; 

(3) ist ersatzlos zu streichen; 

(4) ist zu ändern auf: Eine Bewilligung ist auch volljährigen Kin

dern und Eltern der in Abs. 1 genannten Personen zu erteilen; 

(5) ist ersatzlos zu streichen. 

§ 4 (3) ist zu ändern auf: 

Eine Bewilligigung gemäß ... wie die der Bewilligung des Ehegat

ten, des Lebensgefährten/der Lebensgefährtin bzw. Elternteiles 

oder Kindes, ... 

§ 6 (2) ist zu ändern auf: 

Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung kann sowohl im Ausland 

vor der Einreise nach Österreich als auch in österreich selbst ge

stellt werden. Der Antrag auf Verlängerung einer Bewilligung und 

auf Änderung des Aufenthaltszwecks kann im Ausland wie im Inland 

gestellt werden. 

MitgfledsorganisaNon der International Lesbian and Gay Association (/LGA), des European Coundl of AJDS ServIce OrganisatiOns (EIIIOCASO), 
des International Lesblan Information Service (lUS) und der International Lesblan and Gay Youth Organisation (IGL YO) 
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§ 8 (1) ist zu ändern auf: 

Die Bewilligung tritt mit der rechtskräftigen Erlassung eines Auf

enthaltsverbotes außer Kraft. 

§ 9 (4) ist zu ändern auf: 

Gegen Bescheide gemäß Abs. 3 ... sind weitere ordentliche Rechts

mittel zUlässig. 

Anmerkungen zu den Änderungsvorschlägen und zu grundsätzlichen 

Fragestellungen: 

Grundsätzlich begrüßen wir die Herausnahme von Familienmitgliedern 

aus jeweils festgesetzten Quoten. Zugleich sind die Definition des 

Begriffes Familie und die Definition des Begriffes Angehörige un

zureichend: Hier ist unserer Meinung nach die Ausdehnung auf Le

bensgefährtinnen und Lebensgefährten, sowohl für verschiedenge

schlechtliche als auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen, not

wendig. Gerade der Familienbegriff ist seit längerer zeit tief

greifenden Veränderungsprozessen unterworfen und kann nicht mehr 

auf die Kleinfamilie (Kernfamilie) beschränkt werden. Wir verwei

sen in diesem Zusammenhang auch auf die Europäische Menschen

rechtskonvention (EMRK), in der das Recht auf Schutz des Privatle

bens und der Familie verankert ist. Diesen Schutz haben unserer 

Meinung nach auch homosexuelle Lebensgemeinschaften zu genießen. 

Weiters finden wir es mehr als fragwürdig, daß Fremde eine ortsüb

liche Unterkunft und zugleich eine Arbeitsplatzgarantie nachweisen 

müssen und beides für die Erteilung eines Aufenthaltsrechtes als 

unabdingbare Voraussetzungen genannt werden. Diese beiden Katego

rien sind in der Mehrzahl der Fälle nicht einmal bei InländerInnen 

oder EU-BürgerInnen gegeben, außer sie leben als unkündbare Beam

tInnen in einer selbst erworbenen Eigentumswohnung. Dem Wohnungs

und Hausspekulantentum, der Verslumung bei gleichzeitiger Schaf

fung von AusländerInnenghettos sowie der Verletzung arbeitsrecht

licher und tariflicher Bestimmungen müssen anders und vor allem 

durch wirksame politische Maßnahmen gegengesteuert werden als 

durch Abwälzung der negativen Folgen auf die Schwächsten. Überdies 

ist auch nicht einzusehen, warum AusländerInnen Steuer zahlungen 
für Sozialleistungen erbringen müssen, in deren Genuß sie selpst 
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nicht kommen dürfen (Notstandshilfen, Sozialhilfen), bzw. warum 

bei deren berechtigter Inanspruchnahme - immerhin wurde dafür vor

her eine Eigenleistung erbracht - ihr Aufenthaltsrecht gefährdet 

ist (Arbeitslosengelder, Krankengelder). 

Henning Dopsch, Obmann Dr. Gudrun Hauer, Schriftführerin 

Wien, am 9. Jänner 1995 
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